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Redaktioneller Hinweis: 
Eine Neufassung der Satzung wird deshalb 
vorgeschlagen, weil mit der Änderung der 
Stimmverhältnisse und dem Übergang des 
Bereichs Umweltmanagement vom Landkreis 
(Eigenbetrieb Da-Di-Werk) auf den Verband 
wesentliche Änderungen erfolgen. 
Der Verband erhält eigenes Personal.  

Zweckverband 
Abfall- und Wertstoffeinsammlung 
für den Landkreis Darmstadt-Dieburg 
 
– VERBANDSSATZUNG – 
 
Stand: 01.11.2015 (19. Änderung) 

Zweckverband 
Abfall- und Wertstoffeinsammlung 
für den Landkreis Darmstadt-Dieburg  
 
– VERBANDSSATZUNG – 
 
Stand 08.09.2020 (Neufassung) 

P r ä a m b e l 
 
Gemäß § 9 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (KGG) vom 16.12.1969 
(GVBl. I S. 307), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 24.06.1978 (GVBl. I S. 240), verein-
baren die Städte und Gemeinden des Land-
kreises Darmstadt-Dieburg sowie der Land-
kreis Darmstadt-Dieburg zur Bildung des 
„Zweckverbandes Abfall- und Wertstoffein-
sammlung für den Landkreis Darmstadt-Die-
burg“ mit der Zielsetzung 
 
- einer Vereinheitlichung der Einsammlung 

und des Transportes von Abfällen und 
Wertstoffen im Bereich des Landkreises 
Darmstadt-Dieburg 

- sowie der Übernahme der gesetzlichen 
Einsammlungspflicht der Kommunen 
durch den Verband 

 
folgende 

Aufgrund der §§ 5 ff. des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit (KGG) vom 
16.12.1969 (GVBl. I S. 307), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 11.12.2019 (GVBl. S. 416), 
hat die Verbandsversammlung des Zweckver-
bandes Abfall- und Wertstoffeinsammlung  
für den Landkreis Darmstadt-Dieburg in ihrer 
Sitzung am … (Datum einfügen) folgende 
Neufassung der Verbandssatzung für den 
ZAW  für den Landkreis beschlossen: 
 
P r ä a m b e l 
 
Mit der Bildung des „Zweckverbandes Abfall- 
und Wertstoffeinsammlung für den Landkreis 
Darmstadt-Dieburg“ 
– nachfolgend ZAW genannt –  
verbinden die Städte und Gemeinden des 
Landkreises Darmstadt-Dieburg sowie der 
Landkreis Darmstadt-Dieburg 
– nachfolgend Landkreis genannt –  
die Zielsetzung: 
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V E R B A N D S S A T Z U N G, 
 
die durch Beschlüsse der Verbandsversamm-
lung am 27.11.1992 (Erste Änderung), am 
17.12.1992 (Zweite Änderung), am 
17.02.1993 (Dritte Änderung), am14.07.1993 
(Vierte Änderung), am 07.09.1994 (Fünfte Än-
derung), am 06.09.1995 (Sechste Änderung), 
am 20.12.1995 (Siebte und Achte Änderung), 
am 26.11.1996 (Neunte Änderung) am 
28.10.1997 (Zehnte Änderung), am 
08.06.2000 (Elfte Änderung), am 26.10.2000 
(Zwölfte Änderung), am 25.10.2001 (Drei-
zehnte Änderung), am 15.10.2003 (Vier-
zehnte Änderung), am 23.09.2004 (Fünf-
zehnte Änderung), am 09.11.2006 (Sech-
zehnte Änderung), am 28.05.2013 (Sieb-
zehnte Änderung), am 02.12.2014 (Acht-
zehnte Änderung) und am 13.10.2015 (Neun-
zehnte Änderung) geändert wurde. 

 
- einer Vereinheitlichung der Einsammlung 

und des Transportes von Abfällen und 
Wertstoffen sowie deren Verwertung bzw. 
Beseitigung im Bereich des Landkreises, 

- die Übernahme der gesetzlichen Ein-
sammlungspflicht der Kommunen durch 
den ZAW und 

- die Übernahme der Abfallverwertung bzw. 
-behandlung für bestimmte Abfallfraktio-
nen durch den ZAW 

 
um im Zuge der bewährten interkommunalen 
Zusammenarbeit die Kreislaufwirtschaft, die 
Entsorgungssicherheit und die Wirtschaftlich-
keit für die Bürgerschaft weiter zu verbessern.  

 
 
§ 1 Mitglieder, Name, Sitz 
 
(1) Der Landkreis Darmstadt-Dieburg sowie 

die nachstehenden Städte und Gemein-
den des Landkreises Darmstadt-Dieburg 
bilden einen Zweckverband: 

a) Gemeinde Alsbach-Hähnlein 
b) Stadt Babenhausen 
c) Gemeinde Bickenbach 
d) Stadt Dieburg 
e) Gemeinde Eppertshausen 
f) Gemeinde Erzhausen 
g) Gemeinde Fischbachtal 
h) Stadt Griesheim 

I. Allgemeines 
 
§ 1 Mitglieder, Name, Sitz, Verbandsgebiet  
 
(1) Der Landkreis Darmstadt-Dieburg (Kreis) 

sowie die nachstehenden Städte und Ge-
meinden des Landkreis Darmstadt-Die-
burg  
a) Gemeinde Alsbach-Hähnlein 
b) Stadt Babenhausen 
c) Gemeinde Bickenbach 
d) Stadt Dieburg 
e) Gemeinde Eppertshausen 
f) Gemeinde Erzhausen 
g) Gemeinde Fischbachtal 
h) Stadt Griesheim 
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i) Stadt Groß-Bieberau 
j) Stadt Groß-Umstadt 
k) Gemeinde Groß-Zimmern 
l) Gemeinde Messel 
m) Gemeinde Modautal 
n) Gemeinde Mühltal 
o) Gemeinde Münster 
p) Stadt Ober-Ramstadt 
q) Gemeinde Otzberg 
r) Stadt Pfungstadt 
s) Stadt Reinheim 
t) Gemeinde Roßdorf 
u) Gemeinde Schaafheim 
v) Gemeinde Seeheim-Jugenheim 
w) Stadt Weiterstadt 

 
 
 
 
 
 
(2) Der Zweckverband führt den Namen 

"Zweckverband Abfall- und Wertstoffein-
sammlung für den Landkreis Darmstadt-
Dieburg" (ZAW). Er hat seinen Sitz in 
Messel. 

i) Stadt Groß-Bieberau 
j) Stadt Groß-Umstadt 
k) Gemeinde Groß-Zimmern 
l) Gemeinde Messel 
m) Gemeinde Modautal 
n) Gemeinde Mühltal 
o) Gemeinde Münster 
p) Stadt Ober-Ramstadt 
q) Gemeinde Otzberg 
r) Stadt Pfungstadt 
s) Stadt Reinheim 
t) Gemeinde Roßdorf 
u) Gemeinde Schaafheim 
v) Gemeinde Seeheim-Jugenheim 
w) Stadt Weiterstadt 
 
bilden einen Zweckverband nach den Vor-
schriften des Gesetzes über Kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (KGG) vom 
16.12.1969 in der jeweils gültigen Fas-
sung.  

2) Der Zweckverband führt den Namen 
„Zweckverband Abfall- und Wertstoffein-
sammlung für den Landkreis Darmstadt-
Dieburg“ (ZAW).  

3) Der ZAW hat seinen Sitz in 64409 Mes-
sel, Roßdörfer Straße 106.  

4) Das Verbandsgebiet umfasst das Gebiet 
des Landkreises. 

§ 2 Selbstverwaltungskörperschaft 
 
Der Zweckverband ist eine Körperschaft öf-
fentlichen Rechts. Er verwaltet seine Angele-
genheiten im Rahmen der Gesetze unter ei-
gener Verantwortung. 

§ 2 Selbstverwaltungskörperschaft  
 
Der ZAW ist eine Körperschaft des öffentli-
chen Rechts. Er verwaltet seine Angelegen-
heiten im Rahmen der Gesetze unter eigener 
Verantwortung. 
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§ 3 Rechtsnachfolge 
 
Der Zweckverband ist Rechtsnachfolger des 
„Zweckverbandes Müllabfuhr und Kanalreini-
gung für den Landkreis Darmstadt-Dieburg“ 
(ZMK). Er führt alle Aufgaben dieses Verban-
des im Bereich der Abfallwirtschaft nach Maß-
gabe dieser Verbandssatzung fort. Ferner 
übernimmt er mit der Übernahme der Ver-
bandsaufgaben gemäß § 4 dieser Verbands-
satzung alle Rechte und Pflichten aus Verträ-
gen, welche die dem ZMK nicht angeschlos-
senen Städte und Gemeinden im Rahmen ih-
rer bisherigen Zuständigkeit auf dem Gebiet 
der Abfallwirtschaft abgeschlossen haben. 

(nicht mehr erforderlich) 

§ 4 Aufgaben, Befugnisse 
 
(1) Ab 01.01.1993 nimmt der Zweckverband 

folgende Aufgaben wahr: 
a) Das Einsammeln und Transportieren 

von Abfällen zu den vom Landkreis 
Darmstadt-Dieburg vorgegebenen 
Abfallbehandlungs- und Beseitigungs-
anlagen. 

b) Die Organisation eines kreiseinheitli-
chen Sammelsystems für zu behan-
delnde, zu beseitigende und verwert-
bare Abfälle nach Maßgabe der ein-
schlägigen Gesetze und Verordnun-
gen, im Einvernehmen mit dem Land-
kreis Darmstadt-Dieburg und gemäß 
der Abfallsatzung des Zweckverban-
des. 

c) Den Erlass von Gebührenbescheiden 
nach der Abfallsatzung des Zweck-

§ 3 Aufgaben, Befugnisse 
 
(1) Dem ZAW sind die abfallwirtschaftlichen 

Aufgaben der Kommunen im Gebiet des 
Landkreises im Sinne des HAKrWG in der 
jeweils gültigen Fassung übertragen, so-
weit nicht nachfolgend, vgl. auch § 4, hier-
von Ausnahmen geregelt sind.  
 

(2) Der Landkreis überträgt mit Wirkung ab 
dem 01.01.2022 dem ZAW die ihm oblie-
genden Aufgaben nach dem HAKrWG in 
der jeweils gültigen Fassung mit folgen-
den Ausnahmen: 
 
Gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) 
vom 10. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3379), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verord-
nung vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2644) 
aus privaten Haushaltungen und gewerbli-
chen Anfallstellen: 
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verbandes, den Vollzug dieser Be-
scheide sowie alle damit zusammen-
hängenden Rechtshandlungen. 

(2) Das Recht und die Pflicht der im Zweck-
verband zusammengeschlossenen Kör-
perschaften, die übertragenen Aufgaben 
zu erfüllen und die dazu notwendigen Be-
fugnisse auszuüben, gehen auf den 
Zweckverband über. Der Zweckverband 
kann anstelle der Verbandsmitglieder 
nach den für die übertragenen Aufgaben 
geltenden Vorschriften Satzungen erlas-
sen sowie den Anschluss- und Benut-
zungszwang vorschreiben. Das in den 
Verbandsgemeinden geltende Abfallsat-
zungsrecht gilt nach Maßgabe einer vom 
Zweckverband zu erlassenden Erstre-
ckungssatzung als Satzungsrecht des 
Zweckverbandes vorübergehend weiter, 
bis der Zweckverband eigenes Abfallsat-
zungsrecht erlässt. 

(3) Der Erlass und die Vollstreckung von 
sonstigen Verwaltungsakten im Vollzug 
der Abfallsatzung des Zweckverbandes 
gehen entsprechend den Bestimmungen 
des § 8 Abs. 2 des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit (KGG) nicht 
auf den Zweckverband über. 

(4) Der Zweckverband hält sich dafür offen, 
einzelne Aufgaben, die nach dem Abfall-
gesetz dritten Funktionsträgern obliegen, 
in deren Auftrag auszuführen, ohne dass 
dadurch die Funktionsträgerschaft dieser 
Dritten berührt wird. Er erklärt in diesem 
Zusammenhang seine grundsätzliche Be-
reitschaft zum Abschluss von öffentlich-
rechtlichen Vereinbarungen mit dem 
Landkreis Darmstadt-Dieburg und den 

lfd.  
Nummer 

Abfallart AVV- 
Schlüssel 

1 Gemischte 
Siedlungsab-
fälle (Haus-
müll) 

20 03 01 

2 Sperrmüll 20 03 07 
3 Elektrische 

und elektroni-
sche Geräte 
und deren 
Bauteile 

16 02 xx 

4 Batterien und 
Akkumulato-
ren 

16 06 xx 

 
(3) Der Landkreis lässt durch den ZAW mit 

Wirkung ab dem 01.01.2022 die nachfol-
genden Aufgaben durchführen: 

 
1. Beauftragung und Abrechnung von Leis-

tungen für den Weitertransport von Ab-
fällen von den Gemarkungsgrenzen der 
Mitgliedsgemeinden bis zu den vom 
Landkreis bestimmten Anlagen des Krei-
ses. Die Beschlussfassung über die Zu-
weisung der Entsorgungsanlagen (nach 
§ 3 Abs. 2, lfd. Nr. 1 bis 4 der Tabelle) 
verbleibt beim Landkreis. 

 
2. Durchführung der Sammlung von Elekt-

roschrott. 
 
3. Planung und Abrechnung von Leistun-

gen für die abfallwirtschaftlichen Aufga-
ben des Landkreises. 
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Mitgliedsgemeinden. Durch diese öffent-
lich-rechtliche Vereinbarung sind Art und 
Umfang der Beauftragung sowie die for-
mellen und materiellen Mitwirkungsrechte 
der Mitgliedsgemeinden und des Land-
kreises Darmstadt-Dieburg hinsichtlich al-
ler Fragen zu regeln, die deren Belange 
im Rahmen ihrer Zuständigkeit berühren. 

4. Planung und Abrechnung von Leistun-
gen für die vom Landkreis beauftragten 
Sammlung und Verwertung von Elektro-
schrott. 

 
(4) Die für die Aufgaben gemäß obiger Ziffer 

3. und 4. des Abs. 3 notwendigen Unterla-
gen und Informationen zur Entgeltkalkula-
tion werden beim Landkreis angefordert. 
Der Landkreis kann diese Verpflichtung 
auch dadurch erfüllen, dass er von ihm 
zur Aufgabenerfüllung eingeschaltete Un-
ternehmen bzw. Verbände anweist, diese 
Unterlagen unmittelbar und rechtzeitig 
nach dortiger Beschlussfassung dem 
ZAW zu übermitteln.  

 
(5) Der ZAW hat für die Erfüllung seiner Auf-

gaben die erforderlichen Einrichtungen 
und Anlagen zu schaffen, zu betreiben 
und ihre Kapazitäten zu sichern. Er kann 
sich hierzu Dritter bedienen. Auch Mitglie-
der des ZAW können Dritte sein. 

 
(6) Der ZAW übernimmt die als Sonderver-

mögen des Landkreises vom Eigenbetrieb 
Da-Di-Werk Umweltmanagement betrie-
benen Kompostierungsanlagen sowie die 
Geschäftsstelle in Messel. 

 
(7) Der ZAW kann die Zuständigkeiten für die 

Nachsorge der Deponie Pfungstadt über-
nehmen. 

 
(8) Der ZAW ist ermächtigt, anstelle der 

Kommunen nach den für die übertrage-
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nen Aufgaben geltenden Vorschriften Sat-
zungen zu erlassen sowie den Anschluss- 
und Benutzungszwang vorzuschreiben. 

 
(9) Übernimmt ein Verbandsmitglied Aufga-

ben für den ZAW oder erbringt es für die-
sen Dienstleistungen, so hat der ZAW ihm 
die hierdurch entstandenen und nachge-
wiesenen Kosten zu ersetzen. Dabei wird, 
soweit keine anderen Vereinbarungen ge-
troffen sind, getrennt nach dem Aufwand 
für Personal-, Sach- und Verwaltungsge-
meinkosten abgerechnet. 

 
(10) Die Aufgabe der Information und Bera-

tung der privaten Haushalte wird von 
dem ZAW durchgeführt.  

 § 4 Aufgaben der Städte und Gemeinden 
 
(1) Die Aufgabe der Abfallberatung und der 

Unterhaltung sowie des Betriebes von lo-
kalen Stellplätzen von Depotcontainern 
sowie von lokalen Annahmestellen (Wert-
stoffhöfen) wird auch von den Städten und 
Gemeinden durchgeführt. Sonderleistun-
gen der Städte und Gemeinden bedürfen 
der Zustimmung durch die Verbandsver-
sammlung.  

(2) Die Sachkosten von in den Städten und 
Gemeinden mit der Zielsetzung einer Ver-
meidung der Restmüllmengen organisier-
ten Sammelsystemen werden vom ZAW 
getragen, sofern sie dem Abfallwirtschafts-
konzept des Landkreises, sowie den 
Trennvorschriften gemäß der Abfallsat-
zung des ZAW  in der jeweiligen Fassung 
entsprechen und soweit die Kosten der 
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Entsorgung oder Verwertung die Kosten 
der Restmüllentsorgung nicht übersteigen. 
Gehen die Kosten über die Restmüllent-
sorgungskosten hinaus, entscheidet die 
Verbandsversammlung über eine weiter-
gehende Kostenübernahme. 

(3) Die Personalkosten der Städte und Ge-
meinden im Bereich der Einsammlung 
werden pauschal nach dem Einwohner-
maßstab vom ZAW getragen. Der anzu-
wendende Satz wird in der jeweiligen 
Haushaltssatzung des ZAW festgelegt. 

§ 5 Organe 
 
Die Organe des Zweckverbandes sind: 
 
1. Die Verbandsversammlung 
2. Der Verbandsvorstand 

§ 5 Organe  
 
Die Organe des ZAW sind:  
 
1. Die Verbandsversammlung 
2. Der Verbandsvorstand 

 

 
 
§ 6 Zusammensetzung der Verbandsver-
sammlung 
 
(1) Die Mitglieder der Verbandsversammlung 

werden von den Vertretungskörperschaf-
ten der Verbandsmitglieder für deren 
Wahlzeit gewählt. Sie üben ihr Amt nach 
Ablauf ihrer Amtszeit bis zum Amtsantritt 
der neugewählten Mitglieder weiter aus. 
Die Mitgliedschaft in der Verbandsver-
sammlung erlischt, wenn die Vorausset-
zungen der Wahl des Mitglieds wegfallen. 
Für jedes Mitglied der Verbandsversamm-
lung ist ein/e Stellvertreter/in zu wählen, 
der/die im Verhinderungsfalle die Rechte 

I. Verbandsversammlung  
 
§ 6 Zusammensetzung  
 
(1) Die Verbandsversammlung besteht aus 

den von den Mitgliedern des ZAW ent-
sandten Vertretern/innen.  
a) Für die Mitgliedsstädte  

und -gemeinden je angefangene 
10.000 Einwohner ein Sitz. 

b) Für den Landkreis je angefangene 
50.000 Einwohner ein Sitz. 

Jeder/jede Vertreter/in eines Verbandsmit-
gliedes hat in der Verbandsversammlung 
eine Stimme.  
Maßgebend für die Städte und Gemein-
den ist die Einwohnerzahl, die für den 
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des Mitglieds ausübt. Verbandsvorstands-
mitglieder sowie Bedienstete des Verban-
des können nicht gleichzeitig der Ver-
bandsversammlung angehören. 

(2) Jede/r Vertreter/in eines Verbandsmitglie-
des hat in der Verbandsversammlung eine 
Stimme. 

(3) Auf die Verbandsmitglieder entfallen fol-
gende Sitze in der Verbandsversamm-
lung: 
a) Für die Mitgliedsstädte und -gemeinden 
je angefangene 10.000 Einwohner ein 
Sitz. 
b) Für den Landkreis je angefangene 
50.000 Einwohner ein Sitz. 

(4) Maßgebend ist die Einwohnerzahl, die für 
den letzten Termin vor Beginn der Wahl-
zeit vom Hessischen Statistischen Lan-
desamt festgestellt und veröffentlicht wor-
den ist. 

letzten Termin vor Beginn der Wahlzeit 
vom Hessischen Statistischen Landesamt 
festgestellt und veröffentlicht worden ist. 

(2) Die Vertreter für die Verbandsversamm-
lung werden von den Vertretungskörper-
schaften der Verbandsmitglieder aus ihren 
Reihen oder des Gemeindevorstands, des 
Magistrats oder dem Kreisausschuss 
nach den Grundsätzen der Verhältniswahl 
für deren Wahlzeit gewählt. Für jeden Ver-
treter ist ein/e Stellvertreter/in zu wählen. 
Die Vertreter/innen üben ihr Amt nach Ab-
lauf ihrer Amtszeit bis zum Amtsantritt der 
neu gewählten Vertreter/innen weiter aus. 
Die Verbandsmitglieder können ihren ent-
sandten Vertretungen Weisungen erteilen. 
Im Übrigen gilt § 15 Abs. 3 KGG entspre-
chend. Das Amt von Verbandsversamm-
lungsmitgliedern endet mit dem Verlust 
des Amtes oder Mandats in der Vertre-
tungskörperschaft oder des Gemeindevor-
stands, des Magistrats oder dem Kreis-
ausschuss. 
Mitglieder des Verbandsvorstandes bzw. 
eigenes Personal des ZAW können der 
Verbandsversammlung nicht angehören.  

(3) Die Vertreter/innen der Verbandsver-
sammlung sind ehrenamtlich tätig. Ehren-
amtlich in der Verbandsversammlung Tä-
tige haben nach § 17 Abs. 5 KGG An-
spruch auf eine Entschädigung im Sinne 
des § 27 der Hessischen Gemeindeord-
nung nach der jeweils gültigen Entschädi-
gungssatzung des ZAW. 

(4) Im Übrigen gilt § 41 HGO entsprechend. 
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§ 7 Vorsitz, Einberufung 
 
(1) Die Verbandsversammlung wählt in der 

ersten Sitzung ihrer Wahlzeit aus ihrer 
Mitte eine/n Vorsitzende/n und zwei Stell-
vertreter/innen. 

(2) Der/Die Vorsitzende leitet die Verbands-
versammlung. Er/Sie lädt die Mitglieder 
der Verbandsversammlung schriftlich, un-
ter Angabe der Tagesordnung, ein. Zwi-
schen dem Zugang der Ladung und dem 
Sitzungstag müssen mindestens sieben 
Tage liegen. In eiligen Fällen kann der/die 
Vorsitzende die Ladungsfrist abkürzen, je-
doch muss die Ladung spätestens am 
Tage vor der Sitzung zugehen. Hierauf 
muss in der Einberufung ausdrücklich hin-
gewiesen werden. 
Die Verbandsversammlung ist mindestens 
einmal im Jahr einzuberufen. Sie ist un-
verzüglich einzuberufen, wenn ein Viertel 
der satzungsmäßigen Stimmen der Ver-
bandsversammlung oder der Verbands-
vorstand die Einberufung unter Angabe 
der Gegenstände der Verhandlung verlan-
gen. 

(3) Zur ersten Sitzung nach Ablauf einer 
Wahlzeit wird die Verbandsversammlung 
von dem/der Verbandsvorsitzenden einbe-
rufen. Bis zur Wahl des/der Vorsitzenden 
führt das an Jahren älteste Mitglied der 
Verbandsversammlung den Vorsitz. 

(4) Zur ersten Sitzung nach der Gründung 
des Zweckverbandes wird die Verbands-
versammlung von dem/der für den Abfall-
bereich verantwortlichen Dezernenten/De-
zernentin des Landkreises Darmstadt-Die-
burg einberufen; er/sie leitet die Sitzung 

§ 7 Vorsitz, Einberufung  
 
(1) Die Verbandsversammlung wählt in der 

ersten Sitzung einer Wahlzeit aus ihrer 
Mitte für die Dauer ihrer Wahlzeit ei-
nen/eine Vorsitzenden/Vorsitzende und 
zwei stellvertretende Vorsitzende. § 57 
HGO gilt entsprechend.  

(2) Der/Die Vorsitzende, im Verhinderungs-
falle einer seiner/ihrer Stellvertreter/innen, 
leitet die Verbandsversammlung und be-
ruft sie jeweils schriftlich oder elektronisch 
unter Mitteilung der Tagesordnung und 
der Beschlussvorlagen ein.  
Zwischen dem Zugang der Ladung und 
dem Sitzungstag müssen mindestens 7 
Kalendertage liegen. Die Ladungsfrist 
kann in Eilfällen von dem/der Vorsitzen-
den der Verbandsversammlung bis auf 
drei Kalendertage abgekürzt werden, wo-
bei in diesem Fall die Ladung spätestens 
am Tag vor der Sitzung zugehen muss.  

(3) Die Verbandsversammlung ist mindestens 
zweimal im Jahr zu einer Sitzung einzube-
rufen. Sie ist unverzüglich einzuberufen, 
wenn es der Vorstand oder ¼ der sat-
zungsgemäßen Stimmen unter Angabe 
der zur Verhandlung stehenden Angele-
genheiten schriftlich oder elektronisch ver-
langen.  

(4) Zu ihrer ersten Sitzung nach Ablauf einer 
Wahlzeit wird die Verbandsversammlung 
von dem/der Vorsitzenden des Vorstands 
einberufen. Bis zur Wahl des/der Vorsit-
zenden führt das an Jahren älteste Mit-
glied der Verbandsversammlung den Vor-
sitz.  
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bis zur Wahl des/der Vorsitzenden der 
Verbandsversammlung. 

(5) Die Sitzungen der Verbandsversammlung 
sind öffentlich. Für einzelne Tagesord-
nungspunkte kann die Öffentlichkeit aus-
geschlossen werden.  

§ 8 Zuständigkeit der Verbandsversamm-
lung 
 
(1) Die Verbandsversammlung als oberstes 

Organ des Zweckverbandes entscheidet 
über alle wichtigen Angelegenheiten des 
Verbandes und die ihr durch das Gesetz 
über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(KGG) zugewiesenen Aufgaben. Sie ist 
insbesondere zuständig für 
1. die Wahl des/der Vorsitzenden der Ver-
bandsversammlung und seiner/ihrer Stell-
vertreter/innen, 
2. die Wahl der durch Wahl zu bestim-
menden Mitglieder des Verbandsvorstan-
des, 
3. die Änderung und Ergänzung der Ver-
bandssatzung, insbesondere die Auf-
nahme und das Ausscheiden von Ver-
bandsmitgliedern, die Änderung der Ver-
bandsaufgabe, die Übernahme von neuen 
Aufgaben, die wesentliche Aus- und Um-
gestaltung wahrgenommener Aufgaben 
4. den Erlass, die Änderung, Ergänzung 
und Aufhebung von Satzungen, 
5. den Erlass der Haushaltssatzung mit 
Wirtschaftsplan, der Nachträge und die 
Festsetzung des Investitionsprogrammes, 
6. die Aufnahme von Krediten, die Über-
nahme von Bürgschaften, den Abschluss 
von Gewährverträgen und die Bestellung 
anderer Sicherheiten für Dritte sowie sol-

§ 8 Zuständigkeit der Verbandsversamm-
lung 
 
(1) Die Verbandsversammlung als oberstes 

Organ des Zweckverbandes entscheidet 
über alle wichtigen Angelegenheiten des 
Verbandes und die ihr durch das Gesetz 
über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(KGG) zugewiesenen Aufgaben. Sie ist 
insbesondere zuständig für: 
1. die Wahl des/der Vorsitzenden der Ver-
bandsversammlung und seiner/ihrer Stell-
vertreter/innen, 
2. die Wahl der durch Wahl zu bestimmen-
den Mitglieder des Verbandsvorstandes, 
3. die Änderung und Ergänzung der Ver-
bandssatzung, insbesondere die Auf-
nahme und das Ausscheiden von Ver-
bandsmitgliedern, die Änderung der Ver-
bandsaufgabe, die Übernahme von neuen 
Aufgaben, die wesentliche Aus- und Um-
gestaltung wahrgenommener Aufgaben 
4. den Erlass, die Änderung, Ergänzung 
und Aufhebung von Satzungen, 
5. den Erlass der Haushaltssatzung mit 
Wirtschaftsplan, der Nachträge, die 5-jäh-
rige Finanzplanung und die Festsetzung 
des Investitionsprogrammes, 
6. die Aufnahme von Krediten, die Über-
nahme von Bürgschaften, den Abschluss 
von Gewährverträgen und die Bestellung 
anderer Sicherheiten für Dritte sowie sol-
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che Rechtsgeschäfte, die den vorgenann-
ten wirtschaftlich gleichkommen, 
7. die Genehmigung von Verträgen des 
Verbandes mit Dritten, insbesondere mit 
den Städten und Gemeinden und dem 
Landkreis Darmstadt-Dieburg wegen der 
Wahrnehmung von deren nach geltendem 
Abfallrecht zugeordneten Aufgaben, 
8. die Führung eines Rechtsstreites von 
größerer Bedeutung und den Abschluss 
von Vergleichen, soweit es sich nicht um 
Geschäfte der laufenden Verwaltung han-
delt, 
9. die Auflösung des Zweckverbandes. 

(2) Die Verbandsversammlung bildet zur Vor-
bereitung ihrer Beschlüsse einen Haupt- 
und Finanzausschuss. 

(3) Die Verbandsversammlung kann die Ent-
scheidung über bestimmte Angelegenhei-
ten oder bestimmte Arten von Angelegen-
heiten dem Haupt- und Finanzausschuss 
oder dem Verbandsvorstand widerruflich 
zur endgültigen Beschlussfassung über-
tragen. 

che Rechtsgeschäfte, die den vorgenann-
ten wirtschaftlich gleichkommen, 
7. die Genehmigung von Verträgen des 
ZAW mit Dritten, insbesondere mit den 
Städten und Gemeinden und dem Land-
kreis wegen der Wahrnehmung von deren 
nach geltendem Abfallrecht zugeordneten 
Aufgaben, 
8. die Führung eines Rechtsstreites von 
größerer Bedeutung und den Abschluss 
von Vergleichen, soweit es sich nicht um 
Geschäfte der laufenden Verwaltung han-
delt, 
9. die Auflösung des ZAW und der damit 
verbundenen Verteilung von Vermögen o-
der Verbindlichkeiten, 
10. die Festsetzung einer Umlage. 
 
Zu den Ziffern 3, 4 und 9 des § 8 Abs. 1 
ist eine 2/3-Mehrheit für eine Beschluss-
fassung nötig. 
 

(2)  Die Verbandsversammlung bildet zur Vor-
bereitung ihrer Beschlüsse einen Haupt- 
und Finanzausschuss (HFA). 

(3)  Die Verbandsversammlung kann die Ent-
scheidung über bestimmte Angelegenhei-
ten oder bestimmte Arten von Angelegen-
heiten dem HFA oder dem Verbandsvor-
stand widerruflich zur endgültigen Be-
schlussfassung übertragen. 

§ 8 a Haupt- und Finanzausschuss 
 
(1) Der Haupt- und Finanzausschuss (§ 8 

Abs. 2) besteht aus sieben Mitgliedern.  
(2) Der Ausschuss setzt sich nach dem Stär-

keverhältnis der Fraktionen zusammen. 

§ 9 Haupt- und Finanzausschuss (HFA) 
 
(1) Der HFA (s. § 8 Abs. 2) besteht aus sie-

ben Mitgliedern und erarbeitet für die Ver-
bandsversammlung Empfehlungen zu Be-
schlussvorlagen. 



 
 

15 
 

Die Sitzverteilung erfolgt entsprechend § 
22 Abs. 3 und 4 des Hessischen Kommu-
nalwahlgesetzes (KWG). 

(3) Die Fraktionen benennen dem/der Vorsit-
zenden der Verbandsversammlung inner-
halb einer Woche nach der Bildung des 
Ausschusses schriftlich die Ausschussmit-
glieder; der/die Vorsitzende der Verbands-
versammlung hat die Zusammensetzung 
des Ausschusses der Verbandsversamm-
lung bekanntzugeben. Die Ausschussmit-
glieder können von jedem Fraktionsmit-
glied vertreten werden. Die von einer 
Fraktion benannten Ausschussmitglieder 
können von dieser abberufen werden; die 
Abberufung ist gegenüber dem/der Vorsit-
zenden der Verbandsversammlung und 
dem/der Ausschussvorsitzenden schrift-
lich zu erklären. 

(4) Der/die Vorsitzende der Verbandsver-
sammlung lädt zur ersten Sitzung des 
Ausschusses nach seiner Bildung und 
führt den Vorsitz bis zur Wahl des/der 
Ausschussvorsitzenden und dessen Stell-
vertreter/in. 

(5) An den Sitzungen des Haupt- und Finanz-
ausschusses nimmt neben dem Ver-
bandsvorstand auch der/die Vorsitzende 
der Verbandsversammlung oder sein/ihr/e 
Stellvertreter/in mit beratender Stimme 
teil. 

(6) Für den Geschäftsgang des Ausschusses 
gelten sinngemäß die Vorschriften der §§ 
7 Abs. 2, 9 und 12 Abs. 1 und 3 dieser 
Verbandssatzung. 

(2) Der Ausschuss setzt sich nach dem Stär-
keverhältnis der Fraktionen zusammen. 
Die Sitzverteilung erfolgt entsprechend 
§ 22 Abs. 3 und 4 des Hessischen Kom-
munalwahlgesetzes (KWG). 

(3) Die Fraktionen benennen dem/der Vorsit-
zenden der Verbandsversammlung inner-
halb einer Woche nach der Bildung des 
Ausschusses schriftlich oder elektronisch 
die Ausschussmitglieder; der/die Vorsit-
zende der Verbandsversammlung hat die 
Zusammensetzung des Ausschusses der 
Verbandsversammlung bekanntzugeben. 
Die Ausschussmitglieder können von je-
dem Fraktionsmitglied vertreten werden. 
Die von einer Fraktion benannten Aus-
schussmitglieder können von dieser abbe-
rufen werden; die Abberufung ist gegen-
über dem/der Vorsitzenden der Verbands-
versammlung und dem/der Ausschussvor-
sitzenden schriftlich oder elektronisch zu 
erklären. 

(4) Der/die Vorsitzende der Verbandsver-
sammlung lädt zur ersten Sitzung des 
Ausschusses nach seiner Bildung und 
führt den Vorsitz bis zur Wahl des/der 
Ausschussvorsitzenden und dessen Stell-
vertreter/in. 

(5) An den Sitzungen des Haupt- und Finanz-
ausschusses nimmt neben dem Ver-
bandsvorstand auch der/die Vorsitzende 
der Verbandsversammlung oder sein/ihr/e 
Stellvertreter/in sowie die Geschäftsfüh-
rung mit beratender Stimme teil. Der Vor-
sitzende kann Dritte hinzuziehen. Die Ver-
bandsmitglieder haben das Recht, Mitar-
beitende des Beteiligungsmanagements 
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zu entsenden, soweit dies ihre Beteili-
gungsrichtlinie vorsieht. 

(6) Für den Geschäftsgang des Ausschusses 
gelten sinngemäß die Vorschriften der §§ 
7 Abs. 2, 10 und 13 Abs. 1 und 3 dieser 
Verbandssatzung. 
 
 
 
 

§ 9 Beschlussfähigkeit, Abstimmung, Nie-
derschrift 
 
(1) Die Verbandsversammlung ist beschluss-

fähig, wenn mehr als die Hälfte der sat-
zungsmäßigen Stimmen vertreten ist. Be-
schlüsse werden, soweit Gesetz oder Ver-
bandssatzung nichts anderes bestimmen, 
mit der Mehrheit der abgegebenen Stim-
men gefasst. 

(2) Die durch den Beitritt oder das Ausschei-
den von Verbandsmitgliedern oder die Än-
derung der Verbandsaufgaben bedingten 
Änderungen der Verbandssatzung sowie 
die Auflösung des Zweckverbandes be-
dürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln, 
sonstige Änderungen der Verbandssat-
zung der einfachen Mehrheit der sat-
zungsmäßigen Stimmenzahl der Ver-
bandsversammlung. 

(3) Über den wesentlichen Inhalt der Ver-
handlung der Verbandsversammlung ist 
eine Ergebnisniederschrift anzufertigen, 
aus der ersichtlich sein muss, wer in der 
Sitzung anwesend war, welche Gegen-
stände verhandelt, welche Beschlüsse ge-

§ 10 Beschlussfähigkeit, Abstimmung und 
Niederschrift  
 
(1) Der HFA sowie die Verbandsversamm-

lung sind beschlussfähig, wenn sie ord-
nungsgemäß einberufen wurden und 
mehr als die Hälfte der satzungsgemäßen 
Stimmen anwesend sind.  
§ 53 Abs. 2 HGO gilt entsprechend. 

(2) Beschlüsse werden mit einfacher Mehr-
heit gefasst, soweit nicht durch Gesetz o-
der diese Satzung etwas anderes be-
stimmt ist. Bei Stimmengleichheit ist ein 
Antrag abgelehnt. § 54 Abs. 1 Satz 3 und 
Abs. 2 HGO gelten entsprechend. 

(3) Über den wesentlichen Inhalt der Ver-
handlung des HFA bzw. der Verbandsver-
sammlung ist eine Ergebnisniederschrift 
anzufertigen, aus der ersichtlich sein 
muss, wer in der Sitzung anwesend war, 
welche Gegenstände verhandelt, welche 
Beschlüsse gefasst und welche Wahlen 
vollzogen worden sind. Die Abstimmungs- 
und Wahlergebnisse sind festzuhalten. 
Jedes Mitglied des HFA bzw. der Ver-
bandsversammlung kann verlangen, dass 
seine Abstimmung in der Niederschrift 
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fasst und welche Wahlen vollzogen wor-
den sind. Die Abstimmungs- und Wahler-
gebnisse sind festzuhalten. Jedes Mitglied 
der Verbandsversammlung kann verlan-
gen, dass seine Abstimmung in der Nie-
derschrift festgehalten wird. Die Nieder-
schrift ist von dem/der Vorsitzenden der 
Verbandsversammlung und dem/der 
Schriftführer/in zu unterschreiben und bin-
nen zwei Wochen nach der Sitzung für 
zwei Wochen während der allgemeinen 
Dienststunden in der Geschäftsstelle des 
Zweckverbandes offenzulegen. 

festgehalten wird. Die Ergebnisnieder-
schrift der Verbandsversammlung ist von 
dem/der Vorsitzenden der Verbandsver-
sammlung und dem/der Schriftführer/in zu 
unterschreiben und binnen zwei Wochen 
nach der Sitzung für zwei Wochen wäh-
rend der allgemeinen Dienststunden in 
der Geschäftsstelle des Zweckverbandes 
offenzulegen. Dies gilt auch für den Fall 
einer Beschlussunfähigkeit des HFA bzw. 
der Verbandsversammlung. 

(4) Für den Fall des Nichterreichens des für 
die Beschlussfähigkeit gem. § 9(1) dieser 
Satzung erforderlichen Quorums, wird in-
nerhalb von 7 Tagen erneut zu einer Ver-
bandsversammlung mit gleicher Tages-
ordnung eingeladen, bei der ohne Rück-
sicht auf die Zahl der vertretenen Stim-
men eine Beschlussfähigkeit gegeben ist. 
Auf dieses Prozedere ist bereits bei der 
Ladung hinzuweisen. 

 
 
§ 10 Verbandsvorstand 
 
(1) Der Verbandsvorstand besteht aus 

dem/der für den Abfallbereich zuständigen 
Dezernenten / Dezernentin des Landkrei-
ses Darmstadt-Dieburg als Verbandsvor-
sitzendem/Verbandsvorsitzender, ei-
nem/einer stellvertretenden Vorsitzenden 
sowie fünf weiteren von der Verbandsver-
sammlung nach den Grundsätzen der 
Verhältniswahl für die Dauer ihrer Wahl-
zeit gewählten Verbandsvorstandsmitglie-
dern. 

II. Verbandsvorstand  
 
§ 11 Zusammensetzung  
 
(1) Der Verbandsvorstand besteht aus 

dem/der für den Abfallbereich zuständigen 
Dezernenten / Dezernentin des Landkrei-
ses als Verbandsvorsitzendem/ Verbands-
vorsitzender, einem/einer stellvertretenden 
Vorsitzenden sowie fünf weiteren von der 
Verbandsversammlung aus den Reihen 
der Verbandsversammlung nach den 
Grundsätzen der Verhältniswahl für die 
Dauer ihrer Wahlzeit gewählten Verbands-
vorstandsmitgliedern. 
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(2) Die Verbandsvorstandsmitglieder können 
nicht gleichzeitig der Verbandsversamm-
lung angehören. Nach Ablauf ihrer Amts-
zeit führen die Verbandsvorstandsmitglie-
der ihre Amtsgeschäfte bis zum Amtsan-
tritt der neu gewählten Vorstandsmitglie-
der weiter, längstens jedoch auf die Dauer 
von drei Monaten. 

(3) Das Amt von Verbandsvorstandsmitglie-
dern, die zur Zeit ihrer Wahl ein Amt oder 
Mandat bei dem Verbandsmitglied ausü-
ben, endet mit dem Verlust des Amtes o-
der des Mandats. 

(4) Der/Die Vorsitzende der Verbandsver-
sammlung oder sein/ihr/e Stellvertreter/in, 
der/die Vorsitzende der Betriebskommis-
sion des DA-DI Werkes sowie ein/e tech-
nische/r und ein/e kaufmännische/r Vertre-
ter/in des geschäftsführenden DA-DI Wer-
kes nehmen an den Vorstandssitzungen 
mit beratender Stimme teil. 

(2) Die Verbandsvorstandsmitglieder können 
nicht gleichzeitig der Verbandsversamm-
lung angehören. Nach Ablauf ihrer Amts-
zeit führen die Verbandsvorstandsmitglie-
der ihre Amtsgeschäfte bis zum Amtsan-
tritt der neu gewählten Vorstandsmitglie-
der weiter, längstens jedoch auf die Dauer 
von drei Monaten. 

(3) Das Amt von Verbandsvorstandsmitglie-
dern, die zur Zeit ihrer Wahl ein Amt oder 
Mandat bei dem Verbandsmitglied ausü-
ben, endet mit dem Verlust des Amtes o-
der des Mandats. 

(4) Der Verbandsvorstand ist ehrenamtlich tä-
tig. Ehrenamtlich Tätige haben Anspruch 
auf eine Entschädigung im Sinne des § 27 
der Hessischen Gemeindeordnung nach 
der jeweils gültigen Entschädigungssat-
zung des ZAW. 

(5) Der Vorstand kann jederzeit Dritte zu den 
Beratungen hinzuziehen. 
Die Verbandsmitglieder haben das Recht, 
Mitarbeitende des Beteiligungsmanage-
ments zu entsenden, soweit dies ihre Be-
teiligungsrichtlinie vorsieht. 

§ 11 Zuständigkeit, Leitung 
 
(1) Der Verbandsvorstand führt die laufenden 

Verwaltungsangelegenheiten des Zweck-
verbandes durch, soweit sie nicht nach 
dem Gesetz über Kommunale Gemein-
schaftsarbeit oder dieser Verbandssat-
zung der Verbandsversammlung vorbe-
halten sind. 

(2) Die Sitzungen des Verbandsvorstandes 
werden von dem/der Vorsitzenden, im 

§ 12 Zuständigkeit, Leitung,  
       Geschäftsführung 
 
(1) Der Verbandsvorstand führt die laufenden 

Verwaltungsangelegenheiten des ZAW 
durch, soweit sie nicht nach dem Gesetz 
über Kommunale Gemeinschaftsarbeit o-
der dieser Verbandssatzung der Ver-
bandsversammlung vorbehalten sind. Er 
bereitet die Beschlüsse der Verbandsver-
sammlung vor und führt diese aus. 
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Falle seiner/ihrer Verhinderung von sei-
nem/seiner oder ihrem/ihrer Stellvertre-
ter/in geleitet. 

(3) Soweit nicht aufgrund gesetzlicher Vor-
schrift oder nach dieser Satzung oder 
nach Weisung des/der Vorsitzenden des 
Vorstandes oder wegen der Bedeutung 
der Sache der Verbandsvorstand im Gan-
zen zur Entscheidung berufen ist, werden 
die laufenden Verwaltungsangelegenhei-
ten von dem/der Vorstandsvorsitzenden 
selbständig erledigt. 

(4) Der/Die Vorstandsvorsitzende kann in 
dringenden Fällen, wenn die vorherige 
Entscheidung des Verbandsvorstandes 
nicht eingeholt werden kann, die erforder-
lichen Maßnahmen von sich aus anord-
nen. Er/Sie hat unverzüglich dem Ver-
bandsvorstand hierüber zu berichten. 

(5) Erklärungen des Zweckverbandes werden 
in seinem Namen durch den/die Ver-
bandsvorsitzende/n oder dessen/deren 
Stellvertreter/in abgegeben. Für die Ab-
gabe von Erklärungen, durch die der 
Zweckverband verpflichtet werden soll, 
gelten die Vorschriften des § 16 Abs. 2 
des Gesetzes über kommunale Gemein-
schaftsarbeit. Erklärungen, durch die der 
Zweckverband verpflichtet werden soll, 
bedürfen der Schriftform. Sie sind nur 
rechtsverbindlich, wenn sie durch den/die 
Verbandsvorsitzende/n und einem/einer 
seiner/ihrer Stellvertreter/innen oder ei-
nem/einer dieser und einem/einer weite-
ren, von dem Verbandsvorstand dazu be-
auftragten Mitglied des Verbandsvorstan-
des handschriftlich unterzeichnet und mit 

(2) Die Sitzungen des Verbandsvorstandes 
werden von dem/der Vorsitzenden, im 
Falle seiner/ihrer Verhinderung von sei-
nem/seiner oder ihrem/ihrer Stellvertre-
ter/in geleitet. 

(3) Soweit nicht aufgrund gesetzlicher Vor-
schrift oder nach dieser Satzung oder 
nach Weisung des/der Vorsitzenden des 
Vorstandes oder wegen der Bedeutung 
der Sache der Verbandsvorstand im Gan-
zen zur Entscheidung berufen ist, werden 
die laufenden Verwaltungsangelegenhei-
ten von dem/der Vorstandsvorsitzenden 
selbständig erledigt. 

(4) Der/Die Vorstandsvorsitzende kann in 
dringenden Fällen, wenn die vorherige 
Entscheidung des Verbandsvorstandes 
nicht eingeholt werden kann, die erforderli-
chen Maßnahmen von sich aus anordnen. 
Er/Sie hat unverzüglich dem Verbandsvor-
stand hierüber zu berichten. 

(5) Erklärungen des ZAW werden in seinem 
Namen durch den/die Verbandsvorsit-
zende/n oder dessen/deren Stellvertre-
ter/in abgegeben. Für die Abgabe von Er-
klärungen, durch die der ZAW verpflichtet 
werden soll, gelten die Vorschriften des § 
16 Abs. 2 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit. Erklärungen, durch 
die der ZAW verpflichtet werden soll, be-
dürfen der Schriftform. Sie sind nur rechts-
verbindlich, wenn sie durch den/die Ver-
bandsvorsitzende/n und einem/einer sei-
ner/ihrer Stellvertreter/innen oder ei-
nem/einer dieser und einem/einer weite-
ren, von dem Verbandsvorstand dazu be-
auftragten Mitglied des Verbandsvorstan-
des handschriftlich unterzeichnet und mit 
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dem Schriftsiegel des Verbandes verse-
hen sind. Dies gilt nicht für die Geschäfte 
der laufenden Verwaltung, die für den Ver-
band nicht von erheblicher Bedeutung 
sind sowie für Erklärungen, die ein/e für 
das Geschäft oder für den Kreis von Ge-
schäften ausdrücklich Beauftragte/r ab-
gibt, wenn die Vollmacht nach Satz 3 und 
4 erteilt ist. 

dem Schriftsiegel des Verbandes verse-
hen sind. Dies gilt nicht für die Geschäfte 
der laufenden Verwaltung, die für den Ver-
band nicht von erheblicher Bedeutung 
sind sowie für Erklärungen, die ein/e für 
das Geschäft oder für den Kreis von Ge-
schäften ausdrücklich Beauftragte/r ab-
gibt, wenn die Vollmacht nach Satz 3 und 
4 erteilt ist. 

(6) Der Verbandsvorstand kann eine Ge-
schäftsführung bestellen. Diese erledigt 
die laufenden Verwaltungsangelegenhei-
ten des Verbandes nach Maßgabe des 
Vorstandes und der Verbandsversamm-
lung in Verbindung mit einer Geschäfts-
ordnung.  
 

§ 13 Sitzung des Vorstandes  
 
(1) Der Vorstand ist nach Bedarf, mindestens 

jedoch zweimal im Jahr, von dem/der Vor-
sitzenden schriftlich oder auf elektroni-
schem Weg unter Bekanntgabe der Ta-
gesordnung und Beschlussvorlagen zu ei-
ner Sitzung einzuberufen. Die Sitzungen 
können als Präsenzveranstaltung oder 
mittels anderer Kommunikationsformate 
wie Telefon- bzw. Videokonferenzen o. 
dgl. durchgeführt werden. 
Zwischen dem Zugang der Ladung und 
dem Sitzungstag müssen mindestens  
7 Kalendertage liegen. In Eilfällen kann 
die Ladungsfrist bis auf einen Tag abge-
kürzt werden und die Ladung mündlich er-
gehen.  
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(2) Auf Verlangen von mehr als der Hälfte der 
Vorstandsmitglieder muss der/die Vorsit-
zende unverzüglich eine Sitzung des Ver-
bandsvorstandes einberufen.  

(3) Die Sitzungen des Verbandsvorstandes 
werden von dem/der Vorsitzenden im 
Falle seiner Verhinderung von seinem/sei-
ner Stellvertreter/in geleitet.  

(4) Der Vorstand tagt nicht öffentlich. Der/Die 
Vorsitzende der Verbandsversammlung o-
der sein/ihr/e Stellvertreter/in sowie die 
Geschäftsführung nehmen an den Vor-
standssitzungen mit beratender Stimme 
teil. 

 
 
§ 14 Beschlussfassung  
 
(1) Der Verbandsvorstand ist beschlussfähig, 

wenn ordnungsgemäß eingeladen wurde 
und mehr als die Hälfte der Vorstandsmit-
glieder anwesend sind.  

(2) Jedes Vorstandsmitglied hat eine Stimme.  
(3) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit 

gefasst.  
(4) Bei Stimmengleichheit ist die Angelegen-

heit nach einem Zeitraum von mindestens 
einer Woche erneut im Verbandsvorstand 
zu beraten und zur Abstimmung zu brin-
gen.  

(5) Ergibt diese Abstimmung ebenfalls Stim-
mengleichheit, so ist unmittelbar danach 
ein dritter Abstimmungsvorgang einzulei-
ten. Hierbei gibt bei Stimmengleichheit die 
Stimme des/der Vorsitzenden den Aus-
schlag.  
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(6) Die Beschlüsse der Verbandsvorstands-
mitglieder werden in der Sitzung des Ver-
bandsvorstandes oder, wenn sich alle Mit-
glieder des Verbandsvorstandes mit die-
ser Art der Beschlussfassung einverstan-
den erklären oder sich an ihr beteiligen, 
durch schriftliche, fernschriftliche, per 
Email oder durch sonstige Mittel der Tele-
kommunikation erfolgende Abstimmung 
gefasst. 

(7) Über die Sitzung des Verbandsvorstandes 
ist eine Niederschrift anzufertigen, die von 
dem/der Vorsitzenden und dem vom Ver-
bandsvorstand zu wählenden Schriftfüh-
rer/in zu unterzeichnen und allen Vor-
standsmitgliedern binnen 14Tagen nach 
der Sitzung schriftlich oder elektronisch zu 
übersenden ist.  

(8) Ehrenamtlich im Verbandsvorstand Tätige 
haben nach § 17 Abs. 4 KGG Anspruch 
auf eine Entschädigung im Sinne des § 27 
der Hessischen Gemeindeordnung nach 
der jeweils gültigen Entschädigungssat-
zung des ZAW. 

(9) Im Übrigen gilt § 41 HGO entsprechend. 

§ 12 Ehrenamtliche und hauptamtliche Tä-
tigkeit 
 
(1) Die Mitglieder der Verbandsversammlung 

und des Verbandsvorstandes sind ehren-
amtlich tätig. 

(2) Der Zweckverband hat kein eigenes Per-
sonal. 

(3) Ehrenamtlich Tätige haben Anspruch auf 
eine Entschädigung im Sinne des § 27 der 
Hessischen Gemeindeordnung nach der 

Abs. 1 und 3 ist im § 14 enthalten. 
Abs. 2 ist weggefallen. 
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jeweils gültigen Entschädigungssatzung 
des ZAW. 

§ 13 Geschäftsführung 
 
(1) Die Geschäftsführung für den Zweckver-

band wird im Namen und im Auftrag des 
Zweckverbandes durch den Landkreis 
Darmstadt-Dieburg durchgeführt. 

(2) Das Personal des ZMK wird übernommen. 
(3) Die anteiligen Personal- und Sachkosten 

werden pauschal über die auf die Entsor-
gungskosten anzurechnenden Kosten der 
Abfallwirtschaft abgerechnet. Die Einzel-
heiten werden in einem Geschäftsfüh-
rungsvertrag geregelt. 

(4) Die Aufgaben der Geschäftsführung sind 
insbesondere: 

1. Die Haushaltsführung und -abwick-
lung. 

2. Die Vorbereitung und Überwachung 
der Einsammlung, der Sammelsys-
teme und der Abrechnung der Kosten 
für die Einsammlung. 

3. Die Abstimmung der Restmüll- und 
Wertstoffeinsammlung sowie die Er-
stellung der Einsammlungspläne für 
die Verbandsmitglieder. 

Entfällt, da Regelungen in einer 
Geschäftsordnung festgehalten sind. 

§ 14 Leistungen der Städte und Gemein-
den 
 
(1) Wegen der engen örtlichen Anbindung 

von Beratungsfunktionen und der Auswei-
sung von Stellplätzen sowie der Durchfüh-
rung von ergänzenden Sammlungen kön-
nen Teilaufgaben der Organisation der 

Wurde als § 4 nach vorne gesetzt. 
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Einsammlung von Abfällen und Wertstof-
fen bei den Städten und Gemeinden 
durchgeführt werden. Sonderleistungen 
der Städte und Gemeinden bedürfen der 
Zustimmung durch den Verband. 

(2) Die Sachkosten von in den Städten und 
Gemeinden mit der Zielsetzung einer Ver-
meidung der Restmüllmengen organisier-
ten Sammelsystemen werden vom Zweck-
verband getragen, sofern sie dem Abfall-
wirtschaftskonzept des Landkreises in der 
jeweiligen Fassung entsprechen und so-
weit die Kosten der Entsorgung oder Ver-
wertung die Kosten der Restmüllentsor-
gung nicht übersteigen. Gehen die Kosten 
über die Restmüllentsorgungskosten hin-
aus, entscheidet die Verbandsversamm-
lung über eine weitergehende Kosten-
übernahme. 

(3) Die Personalkosten der Städte und Ge-
meinden im Bereich der Einsammlung 
werden pauschal nach dem Einwohner-
maßstab vom Zweckverband getragen. 
Der anzuwendende Satz wird in der jewei-
ligen Haushaltssatzung festgelegt. 

§ 15 Benutzungsgebühr und Umlagen 
 
(1) Für die dem Zweckverband übertragenen 

Aufgaben werden gemäß § 20 des Geset-
zes über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
nach näherer abfallsatzungsrechtlicher 
Bestimmung Gebühren erhoben. Diese 
sind kostendeckend zu gestalten. 

(2) Sollte eine Unterdeckung entstehen, so ist 
diese Unterdeckung im nächstmöglichen 
Haushalt über Gebührenerhöhungen aus-
zugleichen. 

§ 15 Deckung des Finanzbedarfs  
 
(1) Der ZAW erhebt zur Deckung der Kosten 

der Abfallwirtschaft kostendeckende Ge-
bühren nach Maßgabe der Bestimmungen 
des Hessischen Ausführungsgesetzes 
zum Kreislaufwirtschaftsgesetz 
(HAKrWG), des Hessischen Kommunal-
abgabengesetzes und seiner Abgabensat-
zungen. 

(2) Sollten trotz Maßgabe der Regelung in  
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(3) Sollten trotz Maßgabe der Regelung in 
§ 15 Abs. 1 die Einnahmen des Verban-
des in Ausnahmefällen nicht zum Aus-
gleich des Haushaltes herangezogen wer-
den können, erhebt der Verband von sei-
nen Mitgliedern eine Umlage. Die Umlage 
ist in der Haushaltssatzung festzusetzen. 
Sie bemisst sich nach dem Verhältnis der 
Einwohnerzahlen der Verbandsgemein-
den und des Landkreises gemäß § 6 Abs. 
5. 

 
Hinweis: 
Die Ausgaben des ZAW sind vorrangig und 
regelmäßig aus Gebühreneinnahmen zu fi-
nanzieren. (vgl. auch § 10 KAG). § 15 Abs. 3 
stellt eine Auffangvorschrift für die Fälle dar, 
in denen - aus welchen Gründen auch immer 
- Gebühren und sonstige Einnahmen nicht 
ausreichen, um unter Berücksichtigung etwai-
ger Fehlbeträge aus Vorjahren den Haushalt-
sausgleich zu gewährleisten. Die Vorschrift 
wird auch im Falle einer Verbandsauflösung 
für die vermögensrechtliche Auseinanderset-
zung relevant (vgl. § 17 der Verbandssat-
zung). Da der ZAW neben gemeindlichen Auf-
gaben auch Kreisaufgaben übernimmt, ist in 
die grundsätzliche Umlagepflicht der Kreis 
eingebunden. 

§ 15 Abs. 1 die Einnahmen des ZAW in 
Ausnahmefällen nicht zum Ausgleich des 
Haushaltes herangezogen werden kön-
nen, erhebt der Verband von seinen Mit-
gliedern eine Umlage. Die Umlage ist in 
der Haushaltssatzung festzusetzen. Die 
Mitglieder sind im Verhältnis ihrer Stimm-
rechte zueinander zur Umlagezahlung 
verpflichtet.  
 

Hinweis: 
Die Ausgaben des ZAW sind vorrangig 
und regelmäßig aus Gebühreneinnahmen 
zu finanzieren. (vgl. auch § 10 KAG).  
§ 15 Abs. 2 stellt eine Auffangvorschrift für 
die Fälle dar, in denen - aus welchen 
Gründen auch immer - Gebühren und 
sonstige Einnahmen nicht ausreichen, um 
unter Berücksichtigung etwaiger Fehlbe-
träge aus Vorjahren den Haushaltsaus-
gleich zu gewährleisten. Die Vorschrift 
wird auch im Falle einer Verbandsauflö-
sung für die vermögensrechtliche Ausei-
nandersetzung relevant (vgl. § 17 der Ver-
bandssatzung). 
 
 

§ 16 Öffentliche Bekanntmachungen 
 
(1) Satzungen, Verordnungen sowie Be-

schlüsse, Hinweise, Mitteilungen und Ge-
nehmigungen, die im Zusammenhang mit 
Rechtsetzungsverfahren oder zum Be-
gründen von Ansprüchen erforderlich sind 
sowie alle übrigen Gegenstände werden 

§ 16 Öffentliche Bekanntmachungen  
 
(1) Die Verbandssatzung, ihre Ergänzung  

oder Änderung sowie sonstige öffentliche 
Bekanntmachungen des ZAW werden 
gem. § 1 i.V. mit § 7 Satz 2 GemLKrBekV 
HE auf der Internetseite des ZAW oder im 
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mit Abdruck im Darmstädter Echo öffent-
lich bekanntgemacht. Die Bekanntma-
chung ist mit Ablauf des Erscheinungsta-
ges der die Bekanntmachung enthaltenen 
Ausgabe der Zeitung vollendet. 

(2) Satzungen, Verordnungen und sonstige 
verbandsrechtliche Regeln treten am Tag 
nach der Vollendung der Bekanntma-
chung in Kraft, sofern sie selbst keinen 
anderen Zeitpunkt bestimmen. 

(3) Sind Karten, Pläne oder Zeichnungen und 
damit verbundene Texte und Erläuterun-
gen bekanntzugeben, so werden sie ab-
weichend von Abs. 1 für die Dauer von 
sieben Tagen, wenn gesetzlich nicht eine 
andere Frist vorgeschrieben ist, während 
der Dienststunden in der Geschäftsstelle 
des Zweckverbandes in 64409 Messel, 
Roßdörfer Straße 106, zu jedermanns 
Einsicht ausgelegt. Gegenstand, Ort (Ge-
bäude und Raum), Tageszeit und Dauer 
der Auslegung werden spätestens am 
Tage vor deren Beginn nach Abs. 1 öffent-
lich bekanntgemacht. Gleiches gilt, wenn 
eine Rechtsvorschrift öffentliche Ausle-
gung vorschreibt und keine besonderen 
Bestimmungen enthält. Die öffentliche Be-
kanntmachung ist mit Ablauf des Tages 
vollendet, an dem die Auslegungsfrist en-
det. 

(4) Kann die Bekanntmachungsform nach 
Abs. 1 wegen eines Naturereignisses oder 
anderer unabwendbarer Zufälle nicht an-
gewandt werden, so bewirkt jede andere 
Art der Bekanntgabe, insbesondere durch 
Anschlag oder öffentlichen Ausruf die Be-
kanntmachung. In diesen Fällen wird die 
Bekanntmachung, sofern sie nicht durch 

Darmstädter Echo öffentlich bekannt ge-
macht. Die öffentliche Bekanntmachung 
ist mit Ablauf des Bereitstellungstages 
bzw. des Tages vollendet, an dem sie im 
Darmstädter Echo erschienen ist. 
Erfolgt die Bekanntmachung ausschließ-
lich auf der Internetseite des ZAW, ist im 
Darmstädter Echo auf die Bekanntma-
chung im Internet und die einschlägige In-
ternetadresse nachrichtlich hinzuweisen. 
Die öffentliche Bekanntmachung im Inter-
net ist mit dem Ablauf des Bereitstellungs-
tages vollendet. 

(2) Sind Karten, Pläne oder Zeichnungen und 
damit verbundene Texte und Erläuterun-
gen bekannt zu machen, so werden diese 
in der Geschäftsstelle des ZAW (Sekreta-
riat), Roßdörfer Str. 106, 64409 Messel, 
zu jedermanns Einsicht während der all-
gemeinen Dienststunden ausgelegt. Ge-
genstand, Ort, Tageszeit und Dauer der 
Auslegung sind spätestens am Tage vor 
Beginn der Auslegung gemäß Abs. 1 öf-
fentlich bekannt zu machen; das gleiche 
gilt, wenn durch Rechtsvorschrift eine öf-
fentliche Auslegung vorgeschrieben ist 
und diese Rechtsvorschrift keine beson-
deren Bestimmungen enthält; die Ausle-
gungsfrist beträgt, wenn gesetzlich nicht 
etwas anderes bestimmt ist, sieben Tage.  

(3) Können die in Abs. 1 genannten Bekannt-
machungsorgane durch Naturereignisse 
oder andere unabwendbare Zufälle nicht 
rechtzeitig erscheinen, so genügt die Ver-
öffentlichung durch Aushang an den amtli-
chen Bekanntmachungstafeln in der Ge-
schäftsstelle des ZAW (Sekretariat), Roß-
dörfer Str. 106, 64409 Messel.  
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Zeitablauf gegenstandslos geworden ist, 
in der Form des Abs. 1 unverzüglich nach-
geholt. 

In diesem Falle ist die vorgeschriebene 
Veröffentlichung oder Verkündigung un-
verzüglich nachzuholen, auf den erfolgten 
Aushang ist hinzuweisen. Die Bekanntma-
chung ist mit Ablauf einer Woche seit Be-
ginn des Aushanges vollendet. Beginn 
und Ende der Bekanntmachung sind auf 
dem öffentlichen Aushang zu vermerken. 
Vorgenannte Regelung gilt entsprechend 
für andere amtliche Bekanntmachungen 
und Hinweise. 

(4) Im Internet nach Abs. 1 bekannt ge-
machte Satzungen sind für die Dauer ihrer 
Geltung unter der angegebenen Internet-
adresse dauerhaft zugänglich zu halten. 
Im Fall der Änderung der Satzungen gilt 
dies nicht nur für den ursprünglichen Text 
der Rechtsvorschrift und für die Ände-
rungsnorm, sondern auch für die aktuell 
gültige Fassung der Satzung. Alle im In-
ternet veröffentlichten Vorschriftentexte 
sind durch technische und organisatori-
sche Maßnahmen zu sichern. Jede Per-
son hat das Recht, im Internet bekannt 
gemachte Satzungen während der allge-
meinen Dienststunden in der Geschäfts-
stelle des ZAW (Sekretariat), Roßdörfer 
Str. 106, 64409 Messel, in Papierform ein-
zusehen und sich gegen Kostenerstattung 
entsprechende Ausdrucke fertigen zu las-
sen. Auf dieses Recht ist bei der Veröf-
fentlichung der Satzung in der jeweiligen 
Hinweisbekanntmachung nach Abs. 1 auf-
merksam zu machen. 

(5) Der Verbandsvorstand hat die Verbands-
satzung mit dem Genehmigungsvermerk 
der Aufsichtsbehörde (§ 11 KGG) für den 
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ZAW nach Abs. 1 öffentlich bekannt zu 
machen.  

§ 17 Auflösung des Zweckverbandes 
 
Bei Auflösung des Zweckverbandes (§ 21 
KGG) wird das nach Abzug der Verbindlich-
keiten verbleibende Vermögen des Zweckver-
bandes auf die Verbandsmitglieder entspre-
chend dem Maßstab verteilt, wie er für die 
Festsetzung von Verbandsumlagen in § 15 
Abs. 2 dieser Verbandssatzung festgelegt ist. 
Die Verbandsmitglieder können einvernehm-
lich andere und weitere Vereinbarungen über 
die Verteilung des Vermögens und die Ver-
bindlichkeiten treffen. 

§ 17 Auflösung des Zweckverbandes  
 
(1) Der ZAW kann aufgelöst werden, wenn 

der Zweck des Verbandes nicht mehr ge-
geben ist oder auf andere Art voll wahrge-
nommen werden kann. Ein solcher Be-
schluss bedarf der Zweidrittelmehrheit der 
satzungsmäßigen Mitglieder der Ver-
bandsversammlung.  

(2) Das bei der Auflösung des ZAW vorhan-
dene Vermögen einschließlich der Schul-
den wird unter den Verbandsmitgliedern 
nach dem Verhältnis der Stimmanteile 
gem. § 6 Abs. 1 zum Zeitpunkt der Auflö-
sung verteilt.  

(3) Soweit Eigentum zu Zwecken der Verwer-
tung und Beseitigung zu dienen bestimmt 
ist, fällt es dem dann zuständigen öffent-
lich-rechtlichen Entsorger zu. Soweit auf 
dem Gebiet einer Gemeinde oder Stadt 
ein Wertstoffhof oder sonstige Annahme-
stellen bestehen, fallen diese der betref-
fenden Kommune zu. 
Für den Übergang des Eigentums entrich-
ten die übernehmenden Mitglieder den 
noch nicht über Gebühren finanzierten 
Restbuchwert an den ZAW.  
Der Verband tilgt hiermit eventuelle Ver-
bindlichkeiten, im Übrigen gilt Abs. 2. 

(4) Im Falle der Auflösung haften die Ver-
bandsmitglieder für die gegenüber dem 
ZAW erworbenen Rechte und Anwart-
schaften der Bediensteten des ZAW als 
Gesamtschuldner. 
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  § 18 Kündigung der Mitgliedschaft  
 
(1) Das Recht zur Kündigung der Mitglied-

schaft besteht nach den gesetzlichen Vor-
schriften. Die Genehmigung der Kündi-
gung und die Kündigungsfrist wird nach § 
21 Abs. 3 KGG durch das Regierungsprä-
sidium Darmstadt bestimmt, § 17 Abs. 3 
und 4 gelten für den Fall der Kündigung 
eines Mitglieds entsprechend 

(2) Scheidet ein Verbandsmitglied aus dem 
Zweckverband aus, so hat es keinerlei 
Ansprüche an das Verbandsvermögen. 
Bestehende Vertragsverhältnisse mit ih-
ren Verpflichtungen sind noch bis zum 
Vertragsablauf zu erfüllen. Das ausschei-
dende Mitglied ist verpflichtet, den in 
Folge des Ausscheidens dem ZAW und 
den anderen Mitgliedern entstehenden, 
ausscheidungsbedingen Mehraufwand 
auszugleichen. Dies gilt auch für die Kos-
ten nach § 17 Abs. 2 und 4. 

 § 19 Aufsicht 
 
Der ZAW steht unter der Aufsicht des Regie-
rungspräsidiums in Darmstadt. 

§ 18 Verbandswirtschaft und Haushalts-
führung 
 
(1) Auf die Wirtschafts- und Haushaltsführung 

des Zweckverbandes sind die Vorschriften 
des Eigenbetriebsgesetzes sinngemäß 
anzuwenden. 

§ 20 Haushaltsführung, Rechnungsprü-
fung  
 
(1) Auf die Wirtschafts- und Haushaltsführung 

sind die Vorschriften des HessEigBGes in 
Verbindung mit den Vorschriften des 
sechsten Teils der HGO in den jeweils 
gültigen Fassungen sinngemäß anzuwen-
den. 
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(2) Kassenprüfungen sind vom Revisionsamt 
des Landkreises Darmstadt-Dieburg 
durchzuführen. 

(2) Die Wirtschafts- und Haushaltsführung 
des ZAW wird nach den Vorschriften der 
doppelten kaufmännischen Buchführung 
durchgeführt. 

(3) Die Aufgaben des Rechnungsprüfungs-
amtes werden vom Fachbereich Revision 
des Landkreises übernommen.  

(4) Die Bestimmungen der §§ 53 und 54 
HGO gelten entsprechend. 

 § 21 Weitere Rechtsgrundlagen  
 
Soweit nicht das KGG in der jeweils gültigen 
Fassung oder diese Satzung etwas anderes 
bestimmen, sind die für Gemeinden geltenden 
Vorschriften sinngemäß anzuwenden. 

§ 19 Inkrafttreten, Ermächtigungen 
 
(1) Der für den Abfallbereich verantwortliche 

Dezernent des Landkreises Darmstadt-
Dieburg wird ermächtigt, die aufsichtsbe-
hördliche Genehmigung zu dieser Ver-
bandssatzung einzuholen und die Ver-
bandssatzung mit Genehmigungsvermerk 
öffentlich bekanntzumachen. 

(2) Diese Verbandssatzung tritt am Tage 
nach der Vollendung ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft. 

§ 22 Inkrafttreten  
 
a. Die Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. 

Der Verband übernimmt die Aufgaben und 
Anlagen gem. § 3 zum 01.01.2022.  

 
b. Gleichzeitig tritt die durch diese Satzung 

ersetzte Satzung des ZAW in der Fassung 
vom 13.10.2015 (Neunzehnte Änderung) 
außer Kraft. 

 


